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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Gesundheit (14. Ausschuss) 

zu dem Antrag der Abgeordneten Martin Sichert, Jörg Schneider, Dr. Christina 
Baum, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD 
– Drucksache 20/8534 –

Zugang zu medizinischen Hilfsmitteln entbürokratisieren 

A. Problem
Die Genehmigungspflicht für Hilfsmittel durch die gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV) begrenzt laut Antrag die Leistungspflicht und damit die Kosten der 
gesetzlichen Krankenkassen, schafft jedoch individuelle Versorgungslücken für 
einzelne Patienten in entsprechenden Fällen und verursacht einen allgemein ho-
hen bürokratischen Aufwand.  

B. Lösung
Die Bundesregierung soll nach dem Willen der Antragsteller einen Gesetzentwurf 
vorlegen, mit dem die Regelung, dass Hilfsmittel nach § 33 SGB V durch die 
gesetzliche Krankenversicherung (GKV) geprüft und bewilligt werden müssen, 
sofern sie darauf nicht verzichtet, in Fällen einer vertragsärztlichen Verordnung 
aufgehoben und durch eine gesetzliche Regelung ersetzt wird, die für diese Hilfs-
mittel Festbeträge entsprechend § 33 SGB V vorsieht. 

Ablehnung des Antrags mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP sowie der Gruppe Die Linke gegen 
die Stimmen der Fraktion der AfD bei Abwesenheit der Gruppe BSW.  

C. Alternativen
Annahme des Antrags.

D. Kosten
Die Kosten wurden nicht erörtert.
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen,  

den Antrag auf Drucksache 20/8534 abzulehnen. 

Berlin, den 13. März 2024 

Der Ausschuss für Gesundheit 

Dr. Kirsten Kappert-Gonther 
Amtierende Vorsitzende 

Martina Stamm-Fibich 
Berichterstatterin 
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Bericht der Abgeordneten Martina Stamm-Fibich 

I. Überweisung

Das Plenum des Deutschen Bundestages hat den Antrag auf Drucksache 20/8534 in seiner 125. Sitzung am 
28. September 2023 in erster Lesung beraten und ihn zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Gesund-
heit überwiesen.

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage

Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen nach Darstellung der Antragsteller Hilfsmittel einer Krankenbehand-
lung, die erforderlich sind, um den Erfolg einer Krankenbehandlung zu sichern, als Vorsorgeleistung, um zum 
Beispiel einer drohenden Behinderung beziehungsweise Pflegebedürftigkeit vorzubeugen oder eine bereits vor-
handene Behinderung auszugleichen. Der Anspruch umfasse zusätzlich zur Bereitstellung des Hilfsmittels auch 
die damit verbundenen Leistungen wie die notwendige Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von 
Hilfsmitteln, die Unterweisung in ihren Gebrauch und die notwendigen Wartungen und technischen Kontrollen. 
Die Versorgung mit einem Hilfsmittel müsse zurzeit nach § 33 SGB V von der gesetzlichen Krankenkasse grund-
sätzlich vorher genehmigt werden, soweit diese nicht darauf verzichte (Genehmigungspflicht). Das gelte auch, 
wenn das Hilfsmittel von der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt verordnet worden sei. Die Ge-
nehmigungspflicht für Hilfsmittel durch die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) begrenze den Angaben zu-
folge die Leistungspflicht und damit die Kosten der gesetzlichen Krankenkassen, schaffe jedoch individuelle Ver-
sorgungslücken für einzelne Patienten in entsprechenden Fällen und verursache einen allgemein hohen bürokra-
tischen Aufwand. Festbeträge, die von der GKV für Hilfsmittel zu erstatten seien, begrenzten ebenfalls die Leis-
tungspflicht der gesetzlichen Krankenkassen und würden entsprechend § 36 SGB V durch den GKV-Spitzenver-
band festgesetzt. Daher solle, sofern eine entsprechende Verordnung durch einen Vertragsarzt vorliege, die Ge-
nehmigungspflicht für Hilfsmittel abgeschafft und stattdessen eine Regelung eingeführt werden, nach der für die 
betroffenen Hilfsmittel Festbeträge erstattet würden. Dadurch erhielten alle Patienten eine Kostenerstattung für 
die ihnen ärztlich verordneten Hilfsmittel, während die entsprechenden Festbeträge eine Kontrolle der Kosten 
ermöglichten.  

Die Bundesregierung solle daher unverzüglich einen Gesetzentwurf vorlegen, mit dem die gesetzliche Regelung, 
dass Hilfsmittel nach § 33 SGB V durch die GKV geprüft und bewilligt werden müssten, sofern sie darauf nicht 
verzichte, in Fällen einer vertragsärztlichen Verordnung aufgehoben und durch eine gesetzliche Regelung ersetzt 
werde, die für diese Hilfsmittel Festbeträge entsprechend § 33 SGB V vorsehe. 

III. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss

Der Ausschuss für Gesundheit hat die Beratungen zu dem Antrag auf Drucksache 20/8534 in seiner 100. Sitzung 
am 13. März 2024 aufgenommen und abgeschlossen.  

Als Ergebnis empfiehlt der Ausschuss für Gesundheit mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP sowie der Gruppe Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD 
bei Abwesenheit der Gruppe BSW, den Antrag auf Drucksache 20/8534 abzulehnen.  

Fraktionsmeinungen 

Die Fraktion der SPD wies den Antrag zurück, da er nicht geeignet sei, die Versorgung zu verbessern. Er igno-
riere weite Teile der bereits bestehenden gesetzlichen Regelungen und zeuge von einem gewissen Unverständnis 
des Themas Festbeträge. Auch setzten Krankenkassen bereits heute die Genehmigungspflicht in Bereichen aus, 
wenn diese zu unvertretbaren bürokratischen Aufwänden führen würde. Eine Einführung von Festbetragsgruppen 
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für die gesamte Hilfsmittelversorgung sei nicht zielführend, da diese ein Instrument zur Kostenkontrolle seien 
und die derzeitige vertragsbasierte Versorgung nicht ersetzen könnten. Das derzeitige System erlaube insbeson-
dere bei hochpreisigen Hilfsmitteln eine flexible und passgenaue Versorgung ohne hohe Zuzahlungen für die 
Patientinnen und Patienten. Ein kompletter Wegfall der Genehmigungspflicht könne zudem zu einer sehr großen 
Mengenausweitung führen und damit die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erheblich be-
lasten. 

Die Fraktion der CDU/CSU betonte ebenfalls, dass mit den in diesem Antrag geforderten Maßnahmen für die 
GKV eine Kostenexplosion drohe, da eine Verschreibung von Hilfsmitteln nicht mehr geprüft werden könne. 
Selbst wenn die Kosten pro Hilfsmittel gedeckt wären, wäre wahrscheinlich eine vermehrte Verschreibung die 
Folge, jedoch ohne die Möglichkeit der quantitativen Kontrolle. Außerdem gebe es bereits Ausnahmen, in denen 
die Krankenkasse auf die Genehmigung verzichten könne. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fragte, warum dieses Anliegen regelmäßig in dieser Form vorgetra-
gen werde. Der Vorschlag würde zu einer zusätzlichen Belastung der Versicherten in der gesetzlichen Kranken-
versicherung führen. Denn mit diesem würde ein entscheidendes Element der Kostensteuerung wegfallen. Die 
Fraktion verwies darauf, dass es erst kürzlich, im Rahmen des Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Ver-
sorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) eine Maßnahme zur Entbürokratisierung bei Hilfsmitteln gegeben 
habe. 

Die Fraktion der FDP merkte an, im Zusammenhang mit der Hilfsmittelversorgung sei es wichtig, dafür zu 
sorgen, dass Innovationen im Bereich der Hilfsmittel schneller zum Patienten gelangten und gleichzeitig die Qua-
lität ständig verbessert werde. Diesen Aspekt der Hilfsmittelversorgung adressiere der vorliegende Antrag leider 
nicht. Deswegen lehne man ihn ab. 

Die Fraktion der AfD erklärte, sofern eine entsprechende Verordnung durch einen Vertragsarzt vorliege, solle 
die Genehmigungspflicht für Hilfsmittel abgeschafft und stattdessen eine Regelung eingeführt werden, nach der 
für die betroffenen Hilfsmittel Festbeträge erstattet werden. Dadurch erhielten alle Patienten eine Kostenerstat-
tung für die ihnen ärztlich verordneten Hilfsmittel, während die entsprechenden Festbeträge eine Kontrolle der 
Kosten ermöglichten. 

Die Gruppe Die Linke sah ein grundsätzliches Problem darin, den Kostenträger über die medizinische Notwen-
digkeit einer Behandlung entscheiden zu lassen. Allerdings sei die hier vorgestellte Lösung nicht zielführend oder 
ziele sogar in die falsche Richtung. Nicht kostendeckende Festbeträge verhinderten eine bedarfsdeckende Ver-
sorgung. Alle Patienten sollten aber alle für sie medizinischen Hilfsmittel bekommen. Um dies finanzieren zu 
können, brauche man eine komplett andere Gesundheitsfinanzierung und kein Herumschrauben an einzelnen 
Symptomen dieses kaputten Systems.  

Berlin, den 13. März 2024 

Martina Stamm-Fibich 
Berichterstatterin 
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